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- Anzeige -

Wir suchen genau Dich 
als Mitarbeiterin / Mitarbeiter

• Tarifliche Vergütung (AVR DW M-V)
• Regelmäßige Fort- und  Fachweiterbildungen
• Teamgeist
• Kindergeldzuschuss
• Zulagen bei Bereitschaft zu  zusätzlichen 
  Diensten
• Betriebliches Gesundheitsmanagement
   und Altersvorsorge... und vieles mehr

Übersende uns gerne Deine Bewerbung!
Aktuelle Stellenangebote unter www.EDBD.deHauptstraße 58 in 17398 Ducherow · Telefon 039726 / 88 - 0 · info@EDBD.de

...an Arbeit 

teilhaben

...gut leben im Grünen

• Pflege im Alter in unserem Altenpflegeheim
• Pflege und Betreuung für Menschen mit Behinderung
• Werkstatt für Menschen mit Behinderung
• Werkstattläden in Ducherow, Anklam und Heringsdorf

30 Jahre  
Jugendfeuerwehr Ducherow

Foto: david®
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Amtsgebäude Spantekow, Rebelower Damm 2

Telefon: 039727 2500, Telefax: 039727 20225

Bereich Zuständigkeiten/Aufgaben Mitarbeiter Zimmer Telefon E-Mail
LVB Leitender

Verwaltungsbeamter Hr. Heidschmidt 9 25013 h.heidschmidt@amt-anklam-land.de
SB Organisation/IT Hr. Herold 22 25023 a.herold@amt-anklam-land.de
Sekretärin Fr. Rienitz 2 25010 sekretariat@amt-anklam-land.de

Amt für Finanzen Amtsleiterin Fr. Dr. Butzke 11 25019 p.butzke@amt-anklam-land.de
SB Haushaltsplanung,
Geschäftsbuchhaltung Fr. Nentwich 11 25021 s.nentwich@amt-anklam-land.de
SB Haushaltswesen,
Haushaltsplanung

Hr. Utke
Hr. Gau 10

25026
25020

c.utke@amt-anklam-land.de
r.gau@amt-anklam-land.de

SB Steuern Fr. Ihlenfeld
Fr. Berger
Fr. Knaack 14

25027
25047

a.ihlenfeld@amt-anklam-land.de
m.berger@amt-anklam-land.de
a.knaack@amt-anklam-land.de

Kassenleiter Fr. Gienapp 4 25028 a.gienapp@amt-anklam-land.de
SB Buchungsstelle Fr. Borreck 4 25039 k.borreck@amt-anklam-land.de
SB Innen- u. Außen-
vollstreckung Fr. Vaßmer 6 25034 e.vassmer@amt-anklam-land.de
SB Anlagenbuchhaltung
SB Anglagenbuchhaltung

Fr. Venz
Hr. Brüsch

12
22

25041
25070

j.venz@amt-anklam-land.de
p.bruesch@amt-anklam-land.de

Amt für zentrale 
Dienste Amtsleiterin Fr. Neideck 21 25036 s.neideck@amt-anklam-land.de

SB Zentrale Servicestelle Fr. Kraatz 19 25043 b.kraatz@amt-anklam-land.de
SB Zentrale Servicestelle Fr. Draht 19 25042 g.draht@amt-anklam-land.de
SB Kindergärten/Schulen Fr. Hinrichs 17 25012 b.hinrichs@amt-anklam-land.de
SB Personalwesen Fr. Rosemann 8 25017 g.rosemann@amt-anklam-land.de
SB Wohngeld Fr. Nast 13 25024 s.nast@amt-anklam-land.de
SB Kultur/Versicherung/Archiv Fr. Gutknecht 20 25011 k.gutknecht@amt-anklam-land.de

Amt für Ordnung
und Sicherheit Amtsleiterin Fr. Hübner 9 25053 n.huebner@amt-anklam-land.de

SB Allg. Ordnungsangelegen-
heiten u. öffentl. Sicherheit

Fr. Wendt
Hr. Wilke 16

25054
25072

k.wendt@amt-anklam-land.de
m.wilke@amt-anklam-land.de

SB Gewerbe- und Schorn-
steinfegerangelegenheiten Fr. Baum 12 25055 k.baum@amt-anklam-land.de
SB Brandschutz Fr. Lemke 25056 d.lemke@amt-anklam-land.de
SB Einwohnermeldeamt Fr. Naroska 1 25045 a.naroska@amt-anklam-land.de

Sprechzeiten des Amtes Anklam-Land in Spantekow und in der Außenstelle Ducherow

Dienstag von 09:00 bis 11:30 Uhr und von 12:30 bis 18:00 Uhr und  
Donnerstag von 09:00 bis 11:30 Uhr und von 12:30 bis 15:00 Uhr

IMPRESSUM:
Mitteilungsblatt des Amtes Anklam Land für die Gemeinden Bargischow, Blesewitz, Boldekow, Bugewitz, Butzow, Ducherow, Iven, Krien, Krusenfelde, 
Medow,  Neetzow-Liepen, Neu Kosenow, Neuenkirchen, Postlow, Rossin, Sarnow, Spantekow und Stolpe an der Peene

Herausgeber, Druck und Verlag: LINUS WITTICH Medien KG
Röbeler Straße 9, 17209 Sietow, Telefon 039931/57 90, Fax 039931/5 79-30
E-Mail: info@wittich-sietow.de, www.wittich.de
Verantwortlich für den amtlichen Teil: Amt Anklam-Land
Bezug: Amt Anklam-Land, Rebelower Damm 2, 17392 Spantekow, 
Tel.: 039727-250-0

Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: Mike Groß (V. i. S. d. P.) 
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Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder, der 
auch verantwortlich ist. Für Text-, Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen 
gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzei-

genpreisliste. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer 
Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. 
Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatz, sind ausdrücklich 
ausgeschlossen. Vom Kunden vorgegebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben wer-
den von uns aus in 4c-Farben gemischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, 
genauso wie bei unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für 
eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie übernehmen. Diesbezügliche Bean-
standungen verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung. Die Vervielfältigungs- und 
Nutzungsrechte der hier veröffentlichten Fotos, Bilder, Grafiken, Texte und auch 
Gestaltung liegen beim Verlag. Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung 
des Urhebers.
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Außenstelle Ducherow

Telefon: Vorwahl 039727
Achtung! Neue Telefonnummern in der Außenstelle Ducherow.
Bitte die neue Vorwahl beachten!

Bereich Zuständigkeiten Mitarbeiter Telefon E-Mail
Amt für 
Gemeindeentwicklung
und Liegenschaften Amtsleiterin Fr. Hasenjäger 25058 e.hasenjaeger@amt-anklam-land.de

SB allg. Bauverwaltung Hr. Nimptsch 25038 p.nimptsch@amt-anklam-land.de
SB allg. Bauverwaltung Hr. Rüdiger 25059 s.ruediger@amt-anklam-land.de
SB allg. Bauverwaltung Fr. Breitsprecher 25059 h.breitsprecher@amt-anklam-land.de
SB Dorferneuerung Fr. Dinse 25065 j.dinse@amt-anklam-land.de

Fr. Rosenthal 25066 r.rosenthal@amt-anklam-land.de
Hr. Weißenborn 25044 a.weissenborn@amt-anklam-land.de

SB Bauleitplanung Hr. Albrecht 25057 m.albrecht@amt-anklam-land.de
SB Liegenschaften Fr. Peise-Neels 25060 b.peise.neels@amt-anklam-land.de

Fr. Rosner 25063 k.rosner@amt-anklam-land.de
SB Umwelt-Naturschutz Fr. Thom 25050 s.thom@amt-anklam-land.de
SB Zentrales Gebäudemanagement Fr. Städing 25052 j.staeding@amt-anklam-land.de
SB Zentrales Gebäudemanagement Fr. Straßburg 25051 d.strassburg@amt-anklam-land.de

Amt für Ordnung und 
Sicherheit Amtsleiterin Fr. Hübner 25053 n.huebner@amt-anklam-land.de

Standesbeamtin Fr. Niewolak 25040 r.niewolak@amt-anklam-land.de
SB Einwohnermeldeamt Fr. Klingbeil 25061 g.klingbeil@amt-anklam-land.de

Außenstelle Ducherow, Hauptstraße 74 und 75, 17398 Ducherow

30 Jahre Jugendfeuerwehr Ducherow
Am 14.09.2024 war es so weit. Nach langer Vorbereitung hieß 
es „30 Jahre Jugendfeuerwehr Ducherow“.
Die ersten Worte zur Begrüßung erfolgten durch unseren Wehr-
führer sowie unseren Jugendwart. Zu erwähnen ist, dass derzeit 
insgesamt 30 aktive Mitglieder aus den Reihen unserer eigenen 
Jugendfeuerwehr stammen Es folgten der Bürgermeister sowie 
Gäste. An dieser Stelle bedanken wir uns schon einmal recht 
herzlich für die tollen Geschenke.
Nach einer kurzen Einweisung für die Betreuer ging es dann 
auch schon daran, für 12 Jugendfeuerwehr- und 3 Kinderfeuer-
wehrmannschaften die verschiedenen Wettkampfpositionen zu 
bestreiten. Mit dabei waren Spiele wie Wörter aus Feuerwehr-
schläuchen legen, Schätzungen vornehmen, das Wissen aus 
den Dienstvorschriften abrufen, aber natürlich auch Schnellig-
keit und Spaß. Zwischendurch konnte sich bei Obst und Grillgut 
gestärkt werden. Nachdem gegen Mittag alle Mannschaften fer-
tig waren, ging es mit freudiger Erwartung an die Siegerehrung. 
Jeder der Kinder und Jugendlichen erhielt eine Medaille für die 
Teilnahme
Wir gratulieren allen Mannschaften zu den erreichten Leistun-
gen. Alle Ergebnisse lagen sehr dicht beieinander! Besonders 

stolz sind wir darauf, dass wir sowohl den Pokal für die Kinder- 
als auch für die Jugendfeuerwehr „nach Hause“ holen durften. 
Wir sind stolz auf euch, macht weiter so.
Am Nachmittag ging es dann nahtlos mit dem Kinderfest weiter. 
Wir hatten die Luftrettung sowie die Tierrettung Vorpommern-
Greifswald dabei, die mit uns zusammen eine Großtierrettung 
vorführte. Auch unsere Drehleiter durfte nicht fehlen und es wur-
den Auszüge aus der Höhenrettung vorgestellt. Ein Fettbrand 
wurde durch unseren Sicherheitsbeauftragten vorgeführt. Zum 
Ende zeigten unsere Jugendlichen noch einen Löschangriff 
nass, bei dem sogar ein Feuer gelöscht werden durfte. Für die 
Kleinen gab es Hüpfburgen und Zuckerwatte, für die Größeren 
Kaffee und Kuchen sowie Gegrilltes.
Ein großes Dankeschön an alle Sponsoren, die es uns ermög-
licht haben das Fest so zu gestalten, wie wir es uns gewünscht 
haben! Vielen Dank an unsere vielen Besucher, ohne die so ein 
Tag viel weniger Spaß machen würde.

A. Radomsky
FF Ducherow
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Bis Mitte 2025 soll die Baumaßnahme fertig gestellt sein.

Herr Mielke
Für seine Gemeinde (Postlow, Görke) ist der Anfahrtsweg zur 
Schule nach Spantekow zu lang. Die Eltern entscheiden, wo die 
Kinder zur Schule gehen.

Herr Ochel
Er ist davon überzeugt, wenn die Bedingungen für die Schüler 
besser sind, auch mehr Kinder in Spantekow zur Schule gehen.

Frau Müller
Die Landschulen in Spantekow und Krien sind qualitätstech-
nisch hoch. Besser wie die Stadtschulen.

Herr Hähni
Er wurde von Eltern angesprochen, was passiert mit dem Inven-
tar der Schule des alten Gebäudes. Ob es so bleibt.

Herr Ochel
Möbel wurden eingelagert. Was davon noch zu gebrauchen ist, 
wird genommen. Das neue Gebäude erhält eine neue Ausstat-
tung. Im alten Gebäude wird erneuert, was notwendig ist. In den 
letzten Jahren wurden wenig Tische und Stühle gekauft.

Beschluss: SV/2024/001
Die Verbandsversammlung des Schulverbandes Spantekow 
stellt den vom Rechnungsprüfungsausschuss und vom Rech-
nungsprüfungsamt geprüften Jahresabschluss des Schul-
verbandes Spantekow zum 31. Dezember 2023 i. d. F. vom 
11.06.2024 fest.
Abstimmungsergebnis:
Stimmen dafür: 12
Stimmen dagegen: keine
Stimmenthaltung(en): keine

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Be-
schlussfähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleich-
zeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der 
Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen wor-
den ist.

Amt Anklam-Land
Rebelower Damm 2
17392 Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug

Sitzung des Schulverbandes Spantekow vom 
24.09.2024 (SI/SV/2024/001)

Top 9 Entlastung des Verbandsvorstehers des 
Schulverbandes Spantekow vom Haushalt 2023
Vorlage: SV/2024/002

Sachverhalt:
Nach § 161 Abs. (1) der Kommunalverfassung M-V in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024 (GVOBl. M-V 
S. 270, 351) führt der Zweckverband einen eigenen Haushalt. 
Für die Haushaltswirtschaft gelten die Bestimmungen über die 
Haushaltswirtschaft der Gemeinde entsprechend.
Nach § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024 (GVOBl. M-V S. 270, 
351) beschließt die Gemeindevertretung über die Feststellung 
des geprüften Jahresabschlusses bis spätestens
31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushalts-
jahres.
Sie entscheidet in einem gesonderten Beschluss über die Ent-
lastung des Bürgermeisters.
Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Anklam-Land 
und das Rechnungsprüfungsamt Wolgast haben den Jahres-

Amt Anklam-Land

Amt Anklam-Land
Rebelower Damm 2
17392 Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug

Sitzung des Schulverbandes Spantekow vom 
24.09.2024 (SI/SV/2024/001)

Top 8 Feststellung des Jahresabschlusses 
für das Haushaltsjahr 2023
Vorlage: SV/2024/001

Sachverhalt:
Nach § 161 Abs. (1) der Kommunalverfassung M-V in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024 (GVOBl. M-V S. 
270, 351) führt der Zweckverband einen eigenen Haushalt. Für 
die Haushaltswirtschaft des Zweckverbandes gelten die Be-
stimmungen über die Haushaltswirtschaft der Gemeinde ent-
sprechend.
Nach § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024 (GVOBl. M-V S. 270, 
351) beschließt die Gemeindevertretung über die Feststellung 
des geprüften Jahresabschlusses bis spätestens 31. Dezember 
des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.
Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Anklam-Land 
und das Rechnungsprüfungsamt Wolgast haben den Jahres-
abschluss des Schulverbandes Spantekow zum 31. Dezember 
2023 gemäß § 3a KPG geprüft.
Das Rechnungsprüfungsamt hat das Ergebnis in seinem Prü-
fungsbericht und seinem abschließenden Prüfungsvermerk 
zusammengefasst und einen eingeschränkten Bestätigungs-
vermerk erteilt. Der Prüfungsbericht incl. des Prüfungsvermerks 
und des Bestätigungsvermerk ist dieser Vorlage beigefügt.
Der abschließende Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsaus-
schusses des Amtes Anklam-Land liegt dieser Vorlage eben-
falls als Anlage bei.

Die Bilanzsumme beträgt 2.987.210,25 €
Das Jahresergebnis vor Veränderung der 
Rücklagen 2023 beträgt -193.953,49 €
Das Jahresergebnis 2023 beträgt nach 
Veränderung der Rücklagen -193.953,49 €
Die Finanzrechnung weist für 2023 einen 
Saldo der ordentlichen und außerordentli-
chen Ein- und Auszahlungen abzüglich der 
Tilgung von Investitionskrediten aus in Höhe 
von -197.821,23 €

Unter Berücksichtigung der Vorträge aus den Haushaltsvorjah-
ren ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Fi-
nanzhaushalt nicht gegeben.
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 
11.06.2024 beschlossen, der
Verbandsversammlung die Feststellung des Jahresabschlusses 
des Schulverbandes Spantekow zum 31. Dezember 2023 i. d. F. 
vom 11.06.2024 zu empfehlen.

Frau Dr. Butzke gibt eine kurze Zusammenfassung zur Jahres-
rechnung 2023. Sie erläutert das Anlagevermögen, die Forde-
rungen und Verbindlichkeiten.
Ein Minus ist entstanden durch:

- die Miete für die Schulcontainer (Grundschule)
- Essenausgabe
- Begleitung der Schüler

Das Anlagevermögen ist durch die Baumaßnahme gestiegen.
Mit dem Haushaltsplan wurden die Kosten für den Schulbau um 
4 Mio. € erhöht. Es wurde ein Zwischenkredit (bis zur Fertigstel-
lung) aufgenommen.
Je höher die Kreditsumme ist, desto besser sind die Konditio-
nen. Für Kassenkredite müssen zur Zeit 4,6 % Zinsen gezahlt 
werden.
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Die Unterlagen sind in der Auslegungszeit zu folgenden Dienst-
stunden einsehbar:

Montag 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 12:30 Uhr bis 18:00 

Uhr
Mittwoch 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 12:30 Uhr bis 15:00 

Uhr
Freitag 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Rechtsbehelfsbelehrung
Einwendungen gegen die Einziehung sind nach § 9 Abs. 4 
StrWG M-V spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Been-
digung der Auslegung schriftlich oder zu Protokoll bei der Ge-
meinde Bargischow über das Amt Anklam-Land, Außenstelle 
Ducherow, Hauptstraße 74, 17398 Ducherow zu erheben.
Im Fall der Einziehung wird diese im Amtsblatt des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern bekannt gegeben.

Gemeinde Blesewitz

Zweite Satzung zur Änderung  
der Hauptsatzung der Gemeinde Blasewitz
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das 
Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16.05.2024 (GVOBl. M-V 2024 S. 351) 
wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Blesewitz am 
12.09.2024 folgende Satzung erlassen:

abschluss des Schulverbandes Spantekow zum 31. Dezember 
2023. i. d. F. vom 11.06.2024 gemäß § 3a KPG geprüft. Das 
Rechnungsprüfungsamt hat das Ergebnis in seinem Prüfungs-
bericht und seinem abschließenden Prüfungsvermerk zusam-
mengefasst und einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt. Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Be-
anstandungen geführt, die so wesentlich wären, dass sie der 
Entlastung des Verbandsvorstehers durch die Verbandsver-
sammlung entgegenstehen könnten. Der Rechnungsprüfungs-
ausschuss hat in seiner Sitzung am 11.06.2024 beschlossen, 
der Verbandsversammlung die Entlastung des Verbandsvorste-
hers für das Haushaltsjahr 2023 zu empfehlen.
Der abschließende Prüfungsvermerk des Rechnungsprüfungs-
ausschusses liegt dieserVorlage als Anlage bei.

Beschluss: SV/2024/002
Die Verbandsversammlung des Schulverbandes Spantekow 
entlastet den Verbandsvorsteher, Herrn Rüdiger Berndt, für das 
Haushaltsjahr 2023.

Abstimmungsergebnis:
Stimmen dafür: 12
Stimmen dagegen: keine
Stimmenthaltung(en): keine

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Be-
schlussfähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleich-
zeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der 
Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen wor-
den ist.

Gemeinde Bargischow

Bekanntmachung zur Einziehung  
der Kreisstraße VG 48  
in der Gemeinde Bargischow
Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vor-
pommern, An der Jägerbäk 3, 18069 Rostock, als Straßenauf-
sichtsbehörde über Kreisstraßen gibt bekannt:
Auf Antrag des Landkreises Vorpommern-Greifswald soll ge-
mäß S 9 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes Mecklenburg-
Vorpommern (StrWG M-V) vom 13. Januar 1993 (GVOBI. M-V 
S. 42; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 90-1), zuletzt geändert durch Arti-
kel 8 des Gesetzes vom 14. Mai 2024 (GVOBI. M-V S. 154, 184) 
die Kreisstraße VG 48 in der Gemeinde Bargischow im ehema-
ligen Verlauf von Abschnitt 10, km 1,576 (Bargischow Ausbau, 
Koppelberg) bis zum Abschnitt 10, km 5,025 (Kreuzung K VG 
48 alter Verlauf / K VG 48 neuer Verlauf südlich der Ortschaft 
Anklamer Fähre) aufgrund des Wegfalls der Verkehrsbedeutung 
eingezogen werden, da der Verkehr nunmehr über die neu ge-
baute und gewidmete Kreisstraße über Gnevezin nördlich des 
hier gegenständlichen Kreisstraßenabschnitts geführt wird.
Die Straßenfläche ist auf Teilflächen des Flurstücks 1 der Flur 3 
in der Gemarkung Bargischow sowie auf Teilflächen der Flurstü-
cke 45, 46/2, 50. 51. 52. 53, 54. 55. 56, 57. 58. 59. 60. 62. 63/1.
63/3 und 70/18 der Flur 2 in der Gemarkung Bargischow bele-
gen.
Diese öffentliche Bekanntmachung und der dazugehörige Lage-
plan zur Einziehung der oben genannten Verkehrsfläche liegen 
nach Maßgabe des 5 9 Abs. 3 Satz 2 StrWG M-V im Zeitraum

vom 30.10.2024 bis zum 29.11.2024
im Amt für Gemeindeentwicklung und Liegenschaften des 
Amtes Anklam-Land, Außenstelle Ducherow, Hauptstraße 74, 
17398 Ducherow aus.
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Nach drei Monaten Vertretung erhält die stellvertretende Person 
die volle Aufwandsentschädigung nach Absatz 1. Damit entfal-
len Aufwandsentschädigungen für die Stellvertretung und das 
Sitzungsgeld. Amtiert eine stellvertretende Person, weil die ge-
wählte Bürgermeisterin oder der gewählte Bürgermeister aus-
geschieden ist, steht ihr oder ihm die Aufwandsentschädigung 
nach Absatz 1 zu.
(3) Die Mitglieder der Gemeindevertretung (GV), die keine funk-
tionsbezogene Aufwandsentschädigung nach den Absätzten 1, 
2 oder 5 bekommen, erhalten einen monatlichen Sockelbetrag 
von 10,00 €.
Alle Mitglieder der Gemeindevertretung erhalten für Sitzungen 
der GV, ihrer Ausschüsse und der Fraktionen ein Sitzungsgeld 
von 40,00 €. Gleiches gilt für sachkundige Bürger für ihre Teil-
nahme an Sitzungen des Ausschusses, in den sie gewählt wur-
den.
Ausschussvorsitzende erhalten für jede von ihnen geleitete 
Ausschusssitzung 60,00 €, wenn keine funktionsbezogene Auf-
wandsentschädigung nach den Absätzten 1, 2 oder 5 bekom-
men.
(4) Pro Tag darf nur ein Sitzungsgeld gewährt werden.
(5) Die Vorsitzenden der Fraktionen erhalten eine funktionsbe-
zogene Aufwandsentschädigung von 60,00 €.

Artikel 3
Die 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung tritt zum 
01.10.2024 in Kraft.

Gemeinde Boldekow

Fünfte Satzung zur Änderung  
der Hauptsatzung der Gemeinde Boldekow 
vom 25.09.2014
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das 
Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16.05.2024 (GVOBl. M-V 2024 S. 270) 
wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Boldekow am 26.09.2024 folgende Satzung erlassen:

Artikel 1
Der bestehende § 2 der Hauptsatzung wird wie folgt neu ge-
fasst:

§ 2
Ortsteile
Die Gemeinde Boldekow besteht aus den Ortsteilen Boldekow, 
Borntin, Glien, Glien Siedlung, Kavelpaß, Putzar, Rubenow, 
Ausbau Jägersruh, Ausbau Kiekut, Ausbau Katerberg, Zinzow 
und Zinzow Ausbau.

Artikel 2
Der bestehende § 5 Absatz 2 der Hauptsatzung wird wie folgt 
geändert:

§ 5
Ausschüsse
(2) Die Ausschüsse der Gemeindevertretung setzen sich aus 
5 Gemeindevertretern zusammen. Stellvertretende Mitglieder 
werden nicht bestimmt.

Artikel 3
Der bestehende § 7 der Hauptsatzung wird wie folgt neu ge-
fasst:

Zweite Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der 
Gemeinde Blesewitz

Artikel 1
Der bestehende § 5 der Hauptsatzung wird wie folgt neu ge-
fasst:

§ 5
Bürgermeisterin oder Bürgermeister / Stellvertreterin oder 
Stellvertreter
(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister trifft Entschei-
dungen unterhalb der folgenden Wertgrenzen:

1. über Verträge, die auf einmalige Leistungen von 5.000 Euro 
gerichtet sind sowie bei wiederkehrenden Leistungen von 
1.000 Euro pro Monat

2. über planmäßige Ausgaben von 10 % der betreffenden 
Haushaltsstelle, jedoch nicht mehr als 5.000 Euro sowie bei 
außerplanmäßigen Ausgaben von 5.000 Euro je Ausgaben-
fall

3. bei Veräußerungen oder Belastungen von Grundstücken 
von 5.000 Euro, bei Hingabe von Darlehen die innerhalb ei-
nes Haushaltsjahres zurückgezahlt werden von 10.000 Euro 
sowie bei Aufnahme von Krediten im Rahmen des Haus-
haltsplanes von 50.000 Euro

4. bei der Übernahme von Bürgschaften, der Abschuss von 
Gewährverträgen, die Bestellung von Sicherheiten für Dritte 
sowie wirtschaftlich gleich zu achtende Rechtsgeschäfte bis 
zu einer Wertgrenze von 5.000 Euro

5. beim Abschluss von städtebaulichen Verträgen, insbeson-
dere Erschließungsverträgen und Durchführungsverträgen, 
die Bestellung sonstiger Sicherheiten für Dritte sowie wirt-
schaftlich gleich zu achtende Rechtsgeschäfte bis zu einer 
Wertgrenze von 5.000 Euro.

(2) Die Gemeindevertretung ist laufend über die Entscheidun-
gen im Sinne des Absatzes 1 zu unterrichten.
(3) Verpflichtungserklärungen der Gemeinde i. S. d. § 39 Abs. 
3a der Kommunalverfassung M-V bis zu einer Wertgrenze von 
5.000 Euro bzw. bei wiederkehrenden Verpflichtungen von 
1.000 Euro pro Monat benötigen nicht die im Gesetz vorge-
schriebenen Formvorschriften.
(4) Verpflichtungserklärungen im Zuge der Auftragsvergabe, 
über welche zuvor ein Beschluss der Gemeindevertretung ge-
fasst wurde, werden bis zur Wertgrenze von 500.000 € ebenfalls 
vom Formerfordernis i. S. des § 39 Abs. 3a Kommunalverfas-
sung M-V befreit.
(5) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister entscheidet 
über die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkun-
gen oder ähnlichen Zuwendung bis 99,99 Euro.
(6) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist zuständig, 
wenn das Vorkaufsrecht der Gemeinde (§ 24 ff. BauGB) nicht 
ausgeübt werden soll. Sofern von dem Vorkaufsrecht Gebrauch 
gemacht werden soll, obliegt die Entscheidung der Gemeinde-
vertretung.

Artikel 2
Der bestehende § 6 Absatz 1 und 2 der Hauptsatzung wird wie 
folgt neu gefasst:

§ 6
Entschädigungen
(1) Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin erhält eine mo-
natliche Aufwandsentschädigung von 840 Euro. Im Krankheits-
fall wird diese Entschädigung 6 Wochen weitergezahlt. Eine 
Weiterzahlung erfolgt auch bei urlaubsbedingter Abwesenheit, 
soweit diese zu vertretende Zeiten nicht über drei Monate hin-
aus gehen.
(2) Der oder die erste stellvertretende Person des ehrenamtli-
chen Bürgermeisters erhält monatlich 168 Euro, die zweite stell-
vertretende Person monatlich 84 Euro. Sollte bei Verhinderung 
des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin ein konkretes 
Dienstgeschäft vorgenommen werden, erhalten diese Personen 
für die Stellvertretung ein Dreißigstel der Bürgermeisterentschä-
digung nach Abs. 1, wenn es sich nicht um eine Sitzung handelt.
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Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin ein konkretes Dienst-
geschäft vorgenommen werden, erhalten diese Personen für die 
Stellvertretung ein Dreißigstel der Bürgermeisterentschädigung 
nach Abs. 1, wenn es sich nicht um eine Sitzung handelt. Nach 
drei Monaten Vertretung erhält die stellvertretende Person die 
volle Aufwandsentschädigung nach Absatz 1. Damit entfallen 
Aufwandsentschädigungen für die Stellvertretung und das Sit-
zungsgeld. Amtiert eine stellvertretende Person, weil die gewählte 
Bürgermeisterin oder der gewählte Bürgermeister ausgeschieden 
ist, steht ihr oder ihm die Aufwandsent-schädigung nach Absatz 
1 zu.
(3) Die Mitglieder der Gemeindevertretung, die keine funktionsbe-
zogene Aufwandsentschädigung nach den Absätzen 1, 2 oder 5 
erhalten, erhalten einen monatlichen Sockelbetrag von 10,- Euro. 
Alle Mitglieder der Gemeindevertretung erhalten für Sitzungen der 
Gemeindevertretungen, ihrer Ausschüsse und der Fraktionen ein 
Sitzungsgeld von 40,- Euro. Gleiches gilt für die sachkundigen 
Einwohner für die Teilnahme an Sitzungen des Ausschusses, in 
den sie gewählt worden sind und der Fraktion, die sich mit der 
Sitzungs-vorbereitung und -nachbereitung dieser Ausschuss-
sitzungen befasst. Ausschussvorsitzende erhalten für jede von 
ihnen geleitete Ausschusssitzung 60,- Euro.
(4) Pro Tag darf nur ein Sitzungsgeld gewährt werden.
(5) Die Vorsitzenden von Fraktionen erhalten eine funktionsbe-
zogene Aufwandsent-schädigung von 60,- Euro.

Artikel 2
Die 3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung tritt am 01.10.2024 
in Kraft.

Gemeinde Iven

Haushaltssatzung der Gemeinde Iven für das 
Haushaltsjahr 2024
Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertre-
tung vom 04.06.2024 und mit Genehmigung des Landrates des 
Landkreises Vorpommern-Greifswald als untere Rechtsaufsichts-
behörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf
einen Gesamtbetrag der Erträge von 396.200 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendun-
gen von 1.195.000 €
ein Jahresergebnis nach Veränderung 
der Rücklagen von -798.800 €

2. im Finanzhaushalt auf
a) einen Gesamtbetrag der laufenden 

Einzahlungen von 382.200 €
einen Gesamtbetrag der laufenden 
Auszahlung 1) von 1.204.100 €
einen jahresbezogenen Saldo der lau-
fenden Ein- und Auszahlungen von -821.900 €

b) einen Gesamtbetrag der Einzahlun-
gen aus Investitionstätigkeit von 296.800 €
einen Gesamtbetrag der Auszahlun-
gen aus Investitionstätigkeit von 750.000 €
einen Saldo der Ein- und Auszahlun-
gen aus Investitionstätigkeit von -453.200 €

festgesetzt.
____________
1) einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitions-

fördermaßnahmen

§ 7
Entschädigungen
(1) Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin erhält eine monat-
liche Aufwandsentschädigung von 1.200,- Euro. Im Krankheitsfall 
wird diese Entschädigung 6 Wochen weitergezahlt. Eine Weiter-
zahlung erfolgt auch bei urlaubsbedingter Abwesenheit, soweit 
diese zu vertretenden Zeiten nicht über drei Monate hinausgehen.
(2) Der oder die erste stellvertretende Person des ehrenamtlichen 
Bürgermeisters erhält monatlich 240,- Euro, die zweite stellvertre-
tende Person monatlich 120,- Euro. Sollte bei Verhinderung des 
Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin ein konkretes Dienst-
geschäft vorgenommen werden, erhalten diese Personen für die 
Stellvertretung ein Dreißigstel der Bürgermeisterentschädigung 
nach Abs. 1, wenn es sich nicht um eine Sitzung handelt. Nach 
drei Monaten Vertretung erhält die stellvertretende Person die 
volle Aufwandsentschädigung nach Absatz 1. Damit entfallen 
Aufwandsentschädigungen für die Stellvertretung und das Sit-
zungsgeld. Amtiert eine stellvertretende Person, weil die gewählte 
Bürgermeisterin oder der gewählte Bürgermeister ausgeschieden 
ist, steht ihr oder ihm die Aufwandsentschädigung nach Absatz 
1 zu.
(3) Die Mitglieder der Gemeindevertretung, die keine funktionsbe-
zogene Aufwandsentschädigung nach den Absätzen 1, 2 oder 5 
erhalten, erhalten einen monatlichen Sockelbetrag von 20,- Euro. 
Alle Mitglieder der Gemeindevertretung erhalten für Sitzungen der 
Gemeindevertretungen, ihrer Ausschüsse und der Fraktionen ein 
Sitzungsgeld von 40,- Euro. Gleiches gilt für die sachkundigen 
Einwohner für die Teilnahme an Sitzungen des Ausschusses, in 
den sie gewählt worden sind und der Fraktion, die sich mit der 
Sitzungsvorbereitung und -nachbereitung dieser Ausschusssit-
zungen befasst. Ausschussvorsitzende erhalten für jede von ihnen 
geleitete Ausschusssitzung 60,- Euro.
(4) Pro Tag darf nur ein Sitzungsgeld gewährt werden.
(5) Die Vorsitzenden der Fraktionen erhalten eine funktionsbezo-
gene Aufwandsent-schädigung von 60,- Euro monatlich.

Artikel 4
Die 5. Satzung der Änderung der Hauptsatzung tritt am 01.10.2024 
in Kraft.

Gemeinde Butzow

3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Gemeinde Butzow
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 16.05.2024 (GVOBl. M-V 2024 S. 270) wird nach 
Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Butzow am 
18.09.2024 folgende Satzung erlassen:

Artikel 1
Der bestehende § 6 der Hauptsatzung wird wie folgt neu gefasst:

§ 6
Entschädigungen
(1) Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin erhält eine monat-
liche Aufwandsentschädigung von 840 Euro. Im Krankheitsfall wird 
diese Entschädigung 6 Wochen weitergezahlt. Eine Weiterzahlung 
erfolgt auch bei urlaubsbedingter Abwesenheit, soweit diese zu 
vertretende Zeiten nicht über drei Monate hinausgehen.
(2) Der oder die erste stellvertretende Person des ehrenamtlichen 
Bürgermeisters erhält monatlich 168 Euro, die zweite stellvertre-
tende Person monatlich 84 Euro. Sollte bei Verhinderung des 
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Gemeinde Krusenfelde

3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Gemeinde Krusenfelde vom 16.03.2015
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 16.05.2024 (GVOBl. 
M-V 2024 S. 270) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung 
der Gemeinde Krusenfelde am 09.09.2024 folgende Satzung 
erlassen:

Artikel 1
Der bestehende § 4 der Hauptsatzung wird wie folgt neu gefasst:

§ 4
Ausschüsse
(1) Die Gemeindevertretung bildet einen Hauptausschuss, der 
auch die Aufgaben des Finanzausschuss wahrnimmt. Der Haupt-
ausschuss setzt sich aus dem Bürgermeister und 3 weiteren Mit-
gliedern der Gemeindevertretung zusammen.
Er bereitet die Haushaltssatzung der Gemeinde, sowie die für die 
Durchführung des Haushaltsplanes erforderlichen Entscheidun-
gen vor und begleitet die Haushaltsführung. Die Sitzungen des 
Ausschusses sind nicht öffentlich.
(2) Die Aufgaben des Rechnungsprüfungsausschusses werden 
dem Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Anklam-Land 
übertragen.

Artikel 2
§ 5
Bürgermeister / Stellvertreter
Der bestehende § 5 der Hauptsatzung wird wie folgt neu gefasst:
(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister trifft Entscheidun-
gen unterhalb der folgenden Wertgrenzen:

1. über Verträge, die auf einmalige Leistungen von 5.000 Euro 
gerichtet sind sowie bei wiederkehrenden Leistungen von 
1.000 Euro pro Monat

2. überplanmäßige Ausgaben von 10 % der betreffenden 
Haushaltsstelle, jedoch nicht mehr als 5.000 Euro sowie bei 
außerplanmäßigen Ausgaben von 5.000 Euro je Ausgaben-
fall

3. bei Veräußerungen oder Belastungen von Grundstücken 
von 5.000 Euro, bei Hingabe von Darlehen die innerhalb ei-
nes Haushaltsjahres zurückgezahlt werden von 10.000 Euro 
sowie bei Aufnahme von Krediten im Rahmen des Haus-
haltsplanes von 50.000 Euro

4. bei der Übernahme von Bürgschaften, der Abschuss von 
Gewährverträgen, die Bestellung von Sicherheiten für Dritte 
sowie wirtschaftlich gleich zu achtende Rechtsgeschäfte bis 
zu einer Wertgrenze von 5.000 Euro

5. beim Abschluss von städtebaulichen Verträgen, insbeson-
dere Erschließungsverträgen und Durchführungsverträgen, 
die Bestellung sonstiger Sicherheiten für Dritte sowie wirt-
schaftlich gleich zu achtende Rechtsgeschäfte bis zu einer 
Wertgrenze von 5.000 Euro.

(2) Die Gemeindevertretung ist laufend über die Entscheidungen 
im Sinne des Absatzes 1 zu unterrichten.
(3) Verpflichtungserklärungen der Gemeinde i. S. d. § 39 Abs. 
3a der Kommunalverfassung M-V bis zu einer Wertgrenze von 
5.000 Euro bzw. bei wiederkehrenden Verpflichtungen von 1.000 
Euro pro Monat benötigen nicht die im Gesetz vorgeschriebenen 
Formvorschriften.
(4) Verpflichtungserklärungen im Zuge der Auftragsvergabe, über 
welche zuvor ein Beschluss der Gemeindevertretung gefasst 
wurde, werden bis zur Wertgrenze von 500.000 € ebenfalls vom 
Formerfordernis i. S. des § 39 Abs. 3a Kommunalverfassung 
M-V befreit.
(5) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister entscheidet über 
die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen oder 
ähnlichen Zuwendung bis 99,99 Euro.
(6) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist zuständig, wenn 
das Vorkaufsrecht der Gemeinde (§ 24 ff. BauGB) nicht ausgeübt 

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditauf-
nahmen
ohne Umschuldungen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 430.700 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird fest-
gesetzt auf

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird fest-
gesetzt auf 2.201.500 €

§ 5
Hebesätze
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flä-

chen (Grundsteuer A) auf 360 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 380 v.H.

§ 6
Stellen gemäß Stellenplan
Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 
0,8000 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

Nachrichtliche Angaben

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des 
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -1.309.700 €

2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszah-
lungen zum 31. Dezember des Haushalts-
jahres beträgt voraussichtlich -1.520.000 €

3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. 
Dezember des Haushaltsjahres beträgt 
voraussichtlich 1.150.700 €

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 10.09.2024 
mit folgenden Entscheidungen erteilt:

1. Kredite für Investitonen und Investitionsförderungs-
maßnahmen gemäß § 2 der Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2024.
der Gesamtbetrag in Höhe von 430.700 €
(in Worten: vierhundertdreißigtausendsiebenhundert Euro)
wird gemäß § 52 Absatz 2 der Kommunalverfassung für das 
Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) genehmigt.

2. Kassenkredite gemäß § 4 der Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2024
Vom Gesamtbetrag in Höhe von 2.201.500 € wird abwei-
chend vom Betrag der Haushaltssatzung, ein Betrag in 
Höhe von 1.911.500 €
(in Worten: eine Million neunhundertelftausendfünfhundert 
Euro)
genehmigt.
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Beschluss: KRF/2024/006
Die Gemeindevertretung Krusenfelde stellt den vom Rechnungs-
prüfungsausschuss und vom Rechnungsprüfungsamt geprüften 
Jahresabschluss der Gemeinde Krusenfelde zum
31. Dezember 2023 i. d. F. vom 11.06.2024 fest.

Abstimmungsergebnis:
Stimmen dafür: 7
Stimmen dagegen: keine
Stimmenthaltung(en): keine

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Be-
schlussfähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleichzeitig 
wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tages-
ordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

Amt Anklam-Land
Rebelower Damm 2
17392 Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde  
Krusenfelde vom 09.09.2024 (SI/KRF/2024/003)

Sachverhalt:
Nach § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024 (GVOBl. M-V S. 270, 351) 
beschließt die Gemeindevertretung über die Feststellung des 
geprüften Jahresabschlusses bis spätestens 31. Dezember des 
auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.
Sie entscheidet in einem gesonderten Beschluss über die Ent-
lastung des Bürgermeisters.
Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Anklam-Land und 
das Rechnungsprüfungsamt Wolgast haben den Jahresabschluss 
der Gemeinde Krusenfelde zum 31. Dezember 2023. i. d. F. vom 
11.06.2024 gemäß § 3a KPG geprüft. Das Rechnungsprüfungs-
amt hat das Ergebnis in seinem Prüfungsbericht und seinem 
abschließenden Prüfungsvermerk zusammengefasst und einen 
eingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Die Prüfung des 
Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen geführt, die 
so wesentlich wären, dass sie der Entlastung des Bürgermeis-
ters durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten. 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 
11.06.2024 beschlossen, der Gemeindevertretung die Entlastung 
des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2023 zu empfehlen.
Der abschließende Prüfungsvermerk des Rechnungsprüfungs-
ausschusses liegt dieserVorlage als Anlage bei.

Beschluss: KRF/2024/007
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Krusenfelde entlastet 
den ehemaligen Bürgermeister, Herrn Rüdiger Berndt, für das 
Haushaltsjahr 2023.

Abstimmungsergebnis:
Stimmen dafür: 6
Stimmen dagegen: keine
Stimmenthaltung(en): 1

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Be-
schlussfähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleichzeitig 
wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tages-
ordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

werden soll. Sofern von dem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht 
werden soll, obliegt die Entscheidung der Gemeindevertretung.

Artikel 3
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

Amt Anklam-Land
Rebelower Damm 2
17392 Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde  
Krusenfelde vom 09.09.2024 (SI/KRF/2024/003)

Top 9 Feststellung des Jahresabschlusses für das 
Haushaltsjahr 2023
Vorlage: KRF/2024/006

Sachverhalt:
Nach § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024 (GVOBl. M-V S. 270, 351) 
beschließt die Gemeindevertretung über die Feststellung des 
geprüften Jahresabschlusses bis spätestens 31. Dezember des 
auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.
Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Anklam-Land und 
das Rechnungsprüfungsamt Wolgast haben den Jahresabschluss 
der Gemeinde Krusenfelde zum 31. Dezember 2022 gemäß § 3a 
KPG geprüft.
Das Rechnungsprüfungsamt hat das Ergebnis in seinem Prü-
fungsbericht und seinem abschließenden Prüfungsvermerk zu-
sammengefasst und einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt. Der Prüfungsbericht incl. des Prüfungsvermerks und des 
Bestätigungsvermerk ist dieser Vorlage beigefügt.
Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandun-
gen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Feststellung durch 
die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten.
Der abschließende Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsaus-
schusses des Amtes Anklam-Land liegt dieser Vorlage ebenfalls 
als Anlage bei.
Die Bilanzsumme beträgt 609.529,54 €
Das Jahresergebnis vor Veränderung der 
Rücklagen 2023 beträgt - 33.047,89 €
Das Jahresergebnis 2023 beträgt nach Verän-
derung der Rücklagen - 16.828,66 €
Die Finanzrechnung weist für 2023 einen Saldo 
der ordentlichen und außerordentlichen Ein- 
und Auszahlungen abzüglich der Tilgung von 
Investitionskrediten aus in Höhe von - 41.462,80 €

Unter Berücksichtigung der Vorträge aus den Haushaltsvorjahren 
ist der Haushaltsausgleich weder im Ergebnishaushalt noch im 
Finanzhaushalt gegeben.
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 
11.06.2024 beschlossen, der Gemeindevertretung die Feststel-
lung des Jahresabschlusses der Gemeinde Krusenfelde zum 31. 
Dezember 2023 i. d. F. vom 11.06.2024 zu empfehlen.
Frau Dr. Butzke gibt eine kurze Zusammenfassung zur Jahresrech-
nung 2023. Sie erläutert das Anlagevermögen, die Forderungen 
und Verbindlichkeiten. Beim Anlagevermögen gab es Zugänge in 
Höhe von 21.200,00 € (für Gehweg Gramzow und Hydrant). Die 
Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteu-
er) lagen über dem Durschschnitt für kreisangehörige Gemeinden 
laut Haushaltserlass.
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Gemeinde Neetzow

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Neetzow-Liepen  
für die Haushaltsjahre 2024/2025
Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.09.2024 
und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nach-
tragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Mit dem Nachtraghaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 werden

von bisher auf
1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge 3.653.300 € 3.653.300 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen 3.359.300 € 3.359.300 €
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen 294.000 € 294.000 €

2. im Finanzhaushalt
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen 3.517.100 € 3.517.100 €

der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlung 1) 3.230.000 € 3.230.000 €
der jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 287.100 € 287.100 €

b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 2.928.100 € 2.928.100 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 4.410.800 € 4.546.700 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit -1.482.700 € -1.618.600 €

festgesetzt.
______
1) einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Mit dem Nachtraghaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 werden
von bisher auf

1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge 2.669.900 € 2.669.900 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen 3.126.900 € 3.126.900 €
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen -457.000 € -457.000 €

2. im Finanzhaushalt
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen 2.533.700 € 2.533.700 €

der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlung 1) von 2.997.100 € 2.997.100 €
der jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen -463.400 € -463.400 €

b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 97.200 € 97.200 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 45.000 € 45.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 52.200 € 52.200 €

festgesetzt.
___________
1) einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kre-
ditermächtigung) wird festgesetzt 2024 1.510.300 € 1.646.200 €

2025 0 € 0 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt 2024 0 € 0 €

2025 0 € 0 €

§ 4
Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt 2024 5.796.500 € 5.932.400 €

2025 1.817.200 € 1.817.200 €

§ 5
Hebesätze
Die Hebesätze für die Realsteuern werden für 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) 400 v.H. 400 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 435 v.H. 435 v.H.

2. Gewerbesteuer 386 v.H. 386 v.H.

§ 6
Stellen gemäß Nachtragsstellenplan
Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt für 2024 wie bisher 9,4103 und für 2025 wie bisher 
9,4103 Vollzeitäquivalente (VzÄ).
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Nachrichtliche Angaben
Durch den Nachtrgshaushaltsplan ändert sich
1. Zum Ergebnishaushalt

Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024 -1.255.100 €
voraussichtlich -1.255.100 €
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025 -1.712.100 €
voraussichtlich -1.712.100 €

2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushalts-
jahres 2024 -1.352.100 €
voraussichtlich -1.352.100 €
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushalts-
jahres 2025 -1.815.500 €
voraussichtlich -1.815.500 €

3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2024 1.086.200 €
voraussichtlich 1.086.200 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2025 629.200 €
voraussichtlich 629.200 €

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 11.09.2024 mit folgenden Entscheidungen erteilt:
1. Kredite für Investitionen und Investitionsförderumngsmaßnahmen gemäß § 2 der Haushaltssatzung für das Haus-

haltsjahr 2024
Der Gesamtbetrag in Höhe von 1.646.200 € wird abweichend in Höhe von 1.417.100 €
(in Worten: eine Million vierhundertundsiebzehntausendeinhundert Euro)
gemäß § 52 Absatz 2 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) genehmigt.

2. Kassenkredite gemäß § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024
Der Gesamtbetrag in Höhe von 5.932.400 €
(in Worten: fünf Millionen neunhundertzweiunddreißigtausendvierhundert Euro)
wird gemäß § 53 Absatz 3 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) genehmigt.

3. Kassenkredite gemäß § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025
Der Gesamtbetrag in Höhe von 1.817.200 €
(in Worten: eine Million achthundertsiebzehntausendzweihundert Euro)
wird gemäß § 53 Absatz 3 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) genehmigt.

Gemeinde Neuenkirchen

Bürgermeistersprechstunde Neuenkirchen
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Neuenkirchen,

hiermit lade ich Sie recht herzlich zur zukünftigen Bürgermeistersprechstunde ein.
Gern habe ich ein offenes Ohr für Ihre Anliegen. Sie können diese an jedem 1. Dienstag im Monat in dem Gemeindebüro in 
der Dorfstr. 74 in Neuenkirchen äußern.

Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen

Rene Borgwardt
Bürgermeister Gemeinde Neuenkirchen

Gewerbeamt vom 6. bis 15.11.2024 geschlossen
Grund für die Schließung ist die Installation einer neuen Software, die zukünftig für effizientere Abläufe und besseren Service 
sorgen wird.

Während dieses Zeitraums können keine Gewerbeanträge (Gewerbe-An-, Um- und Abmeldungen, Auszug aus dem Gewerbe-
zentralregister, Gestattungsanträge und Marktfestsetzungen etc.) bearbeitet werden. Wir bitte Sie, Ihre Besuche entsprechend 
zu planen und notwendige Anträge frühzeitig einzureichen.

Alle anderen Abteilungen des Amtes Anklam-Land stehen Ihnen während dieser Zeit wie gewohnt zur Verfügung.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Geduld während der Umstellungsphase.
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Allen Jubilaren des Monats November 2024  
möchten wir unseren herzlichen Glückwunsch übermitteln
70. Jubiläum Beermann, Delia in Bargischow am 23.11.

80. Jubiläum Ernst, Klaus-Dieter in Bargischow OT Gnevezin am 28.11.

70. Jubiläum Pieritz, Brunhilde in Bugewitz am 15.11.

70. Jubiläum Jungblut, Karl-Heinz in Ducherow am 04.11.

75. Jubiläum Purzel, Karin in Ducherow am 05.11.

85. Jubiläum Richter, Inge in Ducherow am 08.11.

70. Jubiläum Passow, Bernd in Ducherow am 21.11.

90. Jubiläum Krauel, Elsbeth in Ducherow am 27.11.

80. Jubiläum Rehfeld, Brigitte in Krien am 09.11.

90. Jubiläum Kählert, Ursula in Medow am 11.11.

85. Jubiläum Jeschke, Sigrid in Medow am 17.11.

85. Jubiläum Koplin, Bernhard in Medow am 26.11.

70. Jubiläum Roloff, Regina in Medow OT Brenkenhof am 07.11.

70. Jubiläum Schmidt, Ralf-Robert Walter in Medow OT Thurow am 19.11.

75. Jubiläum Bögelsack, Horst in Neetzow-Liepen OT Kagenow am 03.11.

85. Jubiläum Rohrbeck, Hannelore in Neetzow-Liepen OT Liepen am 06.11.

95. Jubiläum Lenz, Siegfried in Neetzow-Liepen OT Liepen am 12.11.

70. Jubiläum Wienholz, Elke in Neetzow-Liepen OT Neetzow am 19.11.

75. Jubiläum Hanschke, Jürgen in Neetzow-Liepen OT Neetzow am 22.11.

70. Jubiläum Krenzin, Detlef in Neetzow-Liepen OT Neetzow am 25.11.

80. Jubiläum Lenz, Gerd in Neu Kosenow OT Dargibell am 14.11.

70. Jubiläum Bergemann, Kordula in Postlow OT Görke am 07.11.

70. Jubiläum Klabunde, Wolf-Detlef in Postlow OT Tramstow am 28.11.

75. Jubiläum Köhn, Erwin in Sarnow OT Wusseken am 06.11.

70. Jubiläum Lehmann, Ilona in Spantekow OT Drewelow am 08.11.

85. Jubiläum Holtz, Doris in Spantekow OT Japenzin am 17.11.

70. Jubiläum Östreich, Walter in Spantekow OT Rebelow am 10.11.

70. Jubiläum Meier, Kurt in Spantekow OT Rebelow am 18.11.

90. Jubiläum Walter, Renate in Stolpe an der Peene OT Dersewitz am 25.11.
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Kita „Die Glühwürmchen“ Neetzkow

Halloween am 31.10.2024 bei Treffpunkt „DU + ICH“ e. V. in Janow 52

Auch in 2024 wird es in Janow eine Veranstaltung zu Halloween 
geben.
Das ist eine lieb gewordene Tradition, die gerne von Groß und 
Klein angenommen wird.
Beginnen werden wir um 16.00 Uhr.
Dann ist es mit der Gemütlichkeit vorbei!
Alle kleinen und großen Gruselmonster nehmen das Vereinsge-
lände in Beschlag.

Verschiedene Mitmachaktionen lassen uns die Zeit überbrü-
cken, um dann um 17.00 Uhr gemeinsam ins Dorf zu starten und 
zu erbeuten, was an Süßkram zu erbeuten ist.
Zurück auf dem Vereinsgelände warten dann ein wärmendes 
Feuer, Heißgetränke und verschiedene Köstlichkeiten auf die 
Gäste.

Wer also Lust hat dabei zu sein, ist herzlich eingeladen.
Der Eintritt ist frei!
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Gemeindefest Krusenfelde

14.09.2024, „90 Jahre Feuerwehr Krusenfelde“

Anders als in den letzten Jahren begann es am Vormittag mit der 
Begrüßung durch unseren neuen Bürgermeister Enrico Daugs. 
Dieser bedankte sich im Zuge dessen im Namen aller Gemein-
devertreter und Einwohner bei Rüdiger Berndt sowie Irmgard
Breitsprecher für die jahrzehntelangen Ehrenamtsbereitschaften 
als Bürgermeister bzw. Gemeindevertreterin. Im Anschluss über-
nahm Jörg Levermann, Wehrführer der Feuerwehr Krusenfelde, 
das Wort. Er berichtete über die Entstehung, den Verlauf, die 
Aufgaben und die Technik unserer Wehr. Kurt Jahn aus Gramzow 
wurde daraufhin für 70 Jahre Mitgliedschaft geehrt.
Während des Festes hatten alle Besucher die Möglichkeit, sich die 
alte und neue Technik anzusehen und auch Rundfahrten mit dem 
TSF-W zu begleiten, es wurde ein Schnellangriff für die Brandbe-
kämpfung durch unsere Kammeraden demonstriert.
Während sich jeder bei Erbseneintopf und Bockwurst der Gu-
laschkanone der FFW Dersewitz-Stolpe, Döner, Pommes sowie 
Bratwurst von „Zur Görkeburg“, weitere Köstlichkeiten von Haa-
ckers Hausmannskost und der Kaffeetafel durch die Gemeinde 
und Ortsgruppe der Volkssolidarität sättigen konnte, blieb für Spiel 
und Spaß kaum ein Wunsch offen. Die Mitglieder des Teakwan-
dooverein Spantekow sowie des Reit- und Fahrvereins Daugzin 
zeigten ihr Können, die Hüpfburg lud zum Toben, beim BSV 95 
Krusenfelde konnte man die Geschicklichkeit testen, die Lose der 
Tombola erfreuten vielen Gewinnern und Christian von Bornstädt 
gravierte mittels Laser Wunschmotive auf Schiefer- und Holztafeln. 
Und auch Kinderschminken und Luftballonfiguren erfreuten viele 
Gesichter. Am Abend wurde zur Musik von Nick Zimmermann 
reichlich das Tanzbein geschwungen und für Stimmung gesorgt.

Bedanken möchten wir uns herzlich bei all den Sponsoren, Ver-
einen und Helfern.
Ohne sie wäre dieses Fest nicht in dem Umfang möglich gewesen.

Eure / Ihre Gemeinde Krusenfelde

Volkssolidarität Ortsgruppe Liepen
Die Kartoffel*

„Kartoffel in der Früh, zu Mittag in der Brüh ,́
zu Abend dann im ganzen Kleid, Kartoffel in die Ewigkeit“

Inspiriert von diesem schmackhaften Lebensmittel begingen die 
Mitglieder der Volkssolidarität OG Liepen ihr jährliches Kartof-
felfest.

 

An herbstlich geschmückter Tafel wurden die Gäste mit einem 
dreigängigen Menü verwöhnt, wobei natürlich die Kartoffel ihren 
großen Auftritt hatte. Alkoholfreie Getränke, Bier und eine lecke-
re Bowle rundeten das Mittagsmahl ab. Auch die Unterhaltung 
kam nicht zu kurz. Das Gewicht eines gefüllten Kartoffelsacks 
musste erraten werden und der Sieger erhielt einen Preis rund 
um die Kartoffel. Verschiedene weitere Geschicklichkeitsspie-
le mit dem Erdapfel sorgten für viel Spaß und Bewegung. Ein 
Dank gebührt den Küchenfeen, die dieses leckere Mittagsmahl 
zubereitet haben.

Jagdgenossenschaft Nerdin/Thurow
An alle Eigentümer bejagbarer Flächen in Nerdin und Thu-
row der Gemeinde Medow
Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung
Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Nerdin/Thurow lädt zur 
Wahlversammlung am 25.10.2024 zu 18.00 Uhr in das Gemein-
debüro der Gemeinde nach Medow ein.

Tagesordnung
1. Bericht des Vorstandes
2. Bericht über die Finanzsituation
3. Neuwahl eines Vorstandes
4. Beschluss zur Höhe der Jagdpacht
5. Beschluss zur Verwendung der Jagdpacht
6. Sonstiges

der Vorstand
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Sponsoren:
Agrar- Produktions-Vermarktungs-Gmbh 
Krien
Aktiv Schuh Anklam
Anklamer Fleisch- und Wurstwaren
Anklamer Verkehrgesellschaft
Apotheke „Zu den drei Rosen“ Jarmen
Auto- Günstiger GmbH Friedland
Augenoptiker Diedrichs
Autohaus VW Grützner
Autohaus Honda Lietze & Logall
Baumarkt Lübke
Blumenhaus Merklein
Blumenhaus Vorpahl
Buchhandlung „Neuer Markt“
Cotheniusapotheke
Cupcrush Tea Bar
Dachdeckerei Fannrich
Dat Hus am Markt
Fahrradhandel Prepernau

Fielmann Neubrandenburg
Fleischerei Brüsch
Fliesenleger Duffe
Friseurgeschäft Beate Dörschner-Didier
Friseursalon Kati Hanka
Haackers Hausmannskost
Herzfalter Dekogeschäft
Hotel „Alte Post“
Hotel und Restaurant „Am Peenetal“
Hoyer Energierservice Krien
Jagdgenossenschaft Krusenfelde
Juwelier Grape Jarmen
Kindt Hörgeräte
Lohnmosterei Krien
Medow Bau
Metallbau Kühn Gützkow
Modehaus Eggert
Motorgeräte Freitag
Motorgeräte Steffen

Opel Autohaus Jarmen
Parfümerie Christin
Philipps Anklam
Regionalladen Anklam
Reinigungsservice Züssow
Repo-Markt Anklam
Sanitätshaus OT-aktiv
Sanitätshaus OTB
Scharlau Innenausstattung
Schmuckladen Lifestyle
Schmuckladen Goldschmiede
Schuhhaus Sorge
Sport 2000
Stadtgärtnerei Anklam
Tiefbau Sommerfeld
Titan Maschinerie Gützkow
Total Tankstelle
Volksbank Vorpommern eG
Woolworth
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Veranstaltungsplan November 2024

Begegnungsstätte Anklam

Adresse: Leipziger Allee 4-5 in 17389 Anklam
Telefon: 03971/259100

Datum Wochentag Uhrzeit Veranstaltung
04.11.2024 Montag 14:00 - 16:00 Seniorensport mit Kaffee und Kuchen
05.11.2024 Dienstag 14.00 - 16.00 Singen
06.11.2024 Mittwoch 09:00 - 11:00 Seniorensport mit Frau Witt

14:00 - 16:00 Plätzchen backen
07.11.2024 Donnerstag Weiterbildung
11.11.2024 Montag 14:00 - 16:00 Seniorensport mit Kaffee und Kuchen
12.11.2024 Dienstag 14:00 Frauenselbsthilfegruppe
13.11.2024 Mittwoch 09:00 - 11:00 Seniorensport mit Frau Witt

14:00 Diabetiker

14.11.2024 Donnerstag 09:00 - 11:00 Gemeinsames Frühstück
Preis : 6,00 € | Anmeldung bis 07.11.2024

18.11.2024 Montag 14:00 – 16:00 Seniorensport mit Kaffee und Kuchen
19.11.2024 Dienstag Weiterbildung
20.11.2024 Mittwoch 09:00 - 11:00 Seniorensport mit Frau Witt
21.11.2024 Donnerstag 11:00 - 14:00 Frische Fischbrötchen – von uns für Sie gemacht
25.11.2024 Montag 14:00 - 16:00 Seniorensport mit Kaffee und Kuchen
26.11.2024 Dienstag Weiterbildung
27.11.2024 Mittwoch 09:00 - 11:00 Seniorensport mit Frau Witt
28.11.2024 Donnerstag 14:00 - 16:00 Karten und Brettspiele mit Kaffee und Kuchen

Änderungen vorbehalten!

Wir freuen uns auf alle unsere Mitglieder,
Freunde und Gäste.

Ev. Kirchengemeinden Altwigshagen, Leopoldshagen & Mönkebude

Kirchenbericht

Da die Ev. Kirchengemeinde Altwigshagen, zu der u. a. Neu-
endorf A und Kurtshagen gehören, pfarramtlich mit den Ev. 
Kirchengemeinden Ueckermünde-Liepgarten, Mönkebude 
und Leopoldshagen verbunden ist, laden wir Sie auch zu 
den Veranstaltungen dort sehr herzlich ein!

Besonderes

Martinsfeste
Samstag, 09.11.2024, 17 Uhr, Kirche Lübs mit Lampionumzug, 
Feuer und Imbiss
Montag, 11.11.2024, 16.30 Uhr, Marienkirche Ueckermünde mit 
Martinsspiel, Lampionumzug und Imbiss

Gottesdienste

Sonntag, 20.10.2024
Kein Gottesdienst

Sonntag, 27.10.2024
Kein Gottesdienst

Donnerstag, 31.10.2024
10.00 Uhr Regionaler Gottesdienst zum Reformationstag, 

anschl. Brunch, Marienkirche Ueckermünde
Sonntag, 03.11.2024
09.30 Uhr Gottesdienst, Mönkebude
10.00 Uhr Gottesdienst, Kreuzkirche Ueckermünde
10.45 Uhr Gottesdienst, Wietstock
Sonntag, 10.11.2024
10.00 Uhr Gottesdienst, Marienkirche Ueckermünde
Sonntag, 17.11.2024
09.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit Gedenken der Ver-

storbenen, Leopoldshagen (AWO)

10.00 Uhr Gottesdienst, anschließend Kranzniederlegung 
zum Volkstrauertag, Marienkirche Ueckermünde

10.45 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit Gedenken der Ver-
storbenen, Altwigshagen

Mittwoch, 20.11.2024
18.00 Uhr Gottesdienst zum Buß- und Bettag mit Abkündi-

gung der Verstorbenen, Neuendorf A
19.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Buß- und Bet-

tag, Kreuzkirche Ueckermünde

Kinderflötengruppe
Freitags, 14.30 Uhr, Schulstr. 21, Leitung: A. Schulz

Erwachsenenflötengruppe
Donnerstags, 17 Uhr, Schulstr. 21, Leitung: A. Schulz

Kirchenchor
Mittwochs, 19 Uhr, Kreuzkirche, Leitung: A. Schulz
Kinderkirche
Kinderkirche: Samstag, 30.11.2024, 09.30 - 12.00 Uhr, Kreuzkir-
che Ueckermünde und 14 - 16 Uhr, Kirche Mönkebude (hierfür 
jeweils Anmeldung bis Mittwoch, 27.11.2024, im Pfarramt)

Konfikurs
09.11.2024, 10 - 16 Uhr, Fachwerkkirche Eggesin

Frauenfrühstück
Mittwoch, 16.10.2024, 9 Uhr, Kreuzkirche Ueckermünde

Männerclub
Montag, 04.11.2024, 14.30 Uhr, Kirche Mönkebude

Kreativtreff (Handarbeiten und Erzählen)
Montag, 04.11.2024, 19 Uhr, Kirche Mönkebude
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Kreativkreis (Kontakt Ruth Mayer Tel.: 039726 28950)
Für Erwachsene: Donnerstag 18.30 Uhr im Pfarrhaus
Für Kinder: Mittwoch 14 - 15 Uhr im Pfarrhaus (6 - 10 Jahre)

Konfirmandenfahrt
für die Pfarrbereiche Ducherow & Ferdinandshof
1. - 3. November 2024 nach Berlin

Kirchengemeinde Liepen & Medow & Stolpe

      

Gottesdienste - Monate Oktober & November

(Änderungen vorbehalten! Bitte achten Sie auf die örtlichen Aus-
hänge!)
6. Oktober - Erntedank
10.00 Uhr Liepen, Kirche - Gottesdienst für die ganze 

Gemeinde
13. Oktober - 20. Sonntag nach Trinitatis
9.00 Uhr Stolpe, Kirche
19. Oktober - Samstag
17.00 Uhr Wussentin, Gemeinderaum
20. Oktober - 21. Sonntag nach Trinitatis
9.00 Uhr Medow, Kirche
10.00 Uhr Görke, Kirche
27. Oktober - 22. Sonntag nach Trinitatis
9.00 Uhr Tramstow, Kirche
10.00 Uhr Nerdin, Kirche
3. November - 23. Sonntag des Kirchenjahres
10.00 Uhr Liepen, Kirche
10. November - Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres
9.00 Uhr Medow, Kirche

Bürozeiten im Pfarramt:
Montag: 9.00 - 12.00 Uhr Pfarrbüro Liepen

Kontakt:
Evangelisches Pfarramt Liepen
Liepen, Dorfstrasse 42, 17391 Neetzow - Liepen, Tel./FAX 039721-
52214, Mail: liepen@pek.de

Friedhofsverwaltung
Frau Carola Falk - Montag: 9.00 - 12.00 Uhr Tel. 039721 - 52214
Vom 21. - 25. Oktober ist das Pfarramt nicht besetzt. Vertretung 
übernimmt freundlicherweise Pastor Rupert Schröder aus Krien.

Kontoverbindungen für Gemeindekirchgeld und Friedhofsun-
terhaltungsgebühren
Kirchenkonto Liepen
Evangelische Kirchengemeinde Liepen
Sparkasse Vorpommern
IBAN DE85 1505 0500 0430 0022 62
BIC NOLADE21GRW

Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass bei Überweisungen 
bitte der genaue Verwendungszweck angegeben wird.
Bei den Friedhofsunterhaltungsgebühren bitten wir genau die 
Grabstelle/n und den Friedhof aufzuführen, da bei 13 Friedhöfen 
ansonsten eine genaue Zuordnung fast unmöglich ist.
Bitte achten Sie auf die Liegezeiten Ihrer Grabstellen. Wenn Sie 
eine Grabstelle nach dem Ablauf der Liegezeit einebnen möchten, 
stellen Sie bitte einen formlosen Antrag bei der Friedhofsverwal-
tung.
Des Weiteren bitten wir alle Grabstellenpächter auf die Einhaltung 
der Friedhofsordnung zu achten. Papier und Plaste bitten wir vom 
Friedhof wieder mit nach Hause zu nehmen.

Sehr herzlich möchten wir darum bitten, dass die Friedhofstore 
nach dem Verlassen des Friedhofes geschlossen werden. Nur so 
kann verhindert werden, dass sich Tiere auf den Friedhof „ver-
irren“. Danke.

Gemeindekirchgeld, Spenden und Friedhofsgebühren
Ev. Kirchengemeinde Altwigshagen: Ihr Gemeindekirchgeld 
überweisen Sie bitte auf das folgende Konto bei der Sparkasse 
Uecker-Randow. Zweck: Gemeindekirchgeld. Auch über andere 
Spenden freuen wir uns sehr. Die Friedhofsgebühren überweisen 
Sie bitte ebenfalls auf das Konto. Vielen Dank!
Ev. Kirchengemeinde Altwigshagen – DE53 150504003320003428
Für Gemeindekirchgeld und Spenden, bei denen ein Nachweis 
durch den Kontoauszug nicht ausreicht, stellen wir Ihnen gern 
eine Spendenbescheinigung aus.

Die Mitarbeiterinnen der Kirchengemeinde erreichen Sie wie 
folgt:
Pfarrerin S. Leder und Pfarrer St. Leder: Belliner Str. 38, 17373 
Ueckermünde, Tel.: 039771/23463, E-Mail: ueckermuende@pek.
de
Kirchenmusikerin A. Schulz: ueckermuende-kimu@pek.de
Homepage: www.kirche-mv.de/ueckermuende.html

Das Gemeindebüro in der Schulstr. 21 in Ueckermünde ist 
erreichbar:
Mo. - Do.: 8 - 12 Uhr
Di. zusätzlich: 14 - 17 Uhr
Tel.: 039771/23267
Fax.: 039771/23270

Evangelische Kirchengemeinde Ducherow

mit den Orten Auerose, Bugewitz, Busow, Dargibell, Kagendorf, 
Alt Kosenow, Löwitz, Rathebur, Rosenhagen, Rossin und Schmug-
gerow

Pfarrer Gunther Schulze - Hauptstraße 76 - 17398 Ducherow
Tel: 039726 20403 - Mail: ducherow1@pek.de
Bürozeit: Di. & Do. 10 - 13 Uhr &

nach Vereinbarung
Pfarrassistentin: S. Reinke

(Do., 10.00 Uhr - 13.00 Uhr)
Vorsitzende des
 Kirchengemeinderates:

Ruth Mayer

Organist: Nils Eckhardt (Tel. 0170 5562100)
Friedhofsmitarbeiter: Siegfried Pohlmann (Ducherow) & 

Herwig Miodeck

Bei Zahlung des Kirchgeldes 2024:
Konto der Kirchengemeinde: IBAN DE70 1505 0500 0431 0006 62
Kontoinhaber: Ev. Kirchengemeinde Ducherow

Gottesdienste Oktober & November 2024

20.10.2024 - 21. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Kirche Ducherow
14 Uhr Kirche Bugewitz
27.10.2024 - 22. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Kirche Ducherow (Lektorin Daniela Heiden)
03.11.2024 - 23. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Kirche Ducherow (Pfarrer i. R. Thomas Walther)
10.11.2024 - Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres
09 Uhr Kirche Rathebur
10 Uhr Kirche Ducherow
17.11.2024 - Vorletzt. Sonntag des Kirchenjahres & Volks-
trauertag
10 Uhr Kirche Ducherow mit anschließendem Gedenken 

der Opfer von Krieg- und Gewaltherrschaft am 
Gedenkstein (Kranzniederlegung)

Pfarramtsvertretung: Pfr. Schulze ist vom 25. 10. - 28.10. 2024 
auf Studienreise. Die Pfarramtsvertretung hat Pfarrer Christoph 
Thiede in der Stadt Usedom (Tel.: 01775616543)

Gemeindenachmittage:
- Dienstags, 19. November 2024, um 14 Uhr im Pfarrhaus
- Mittwoch, 20. November, um 14 Uhr in der Kate in Kagen-

dorf
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Notenkenntnisse sind hilfreich aber nicht nötig.
Chorprobe Dienstag 19.30-21.00 Uhr in der „Alten Schule“ in Krien.

Kinderflötengruppe
Montags um 15.30 Uhr Krien; Gemeinderaum
Kinderkirchentag Sa, 5. Oktober

9.30 – 12.30 Uhr „Wunderkinder“
Vorschulkinder und Klasse 1- 3 (mit Mittagessen+Eis)
13.00 - 16.00 „Bibelentdecker“
Klasse 4- 6 (mit Kuchenessen+ Eis)
Bringt auch gern eure Freunde mit!
Gut sind Socken/Hausschuhe und robuste Kleidung.
Kathrin Schulz und das Team vom Kinderkirchentag

Rückschau:

Gottesdienst zum Schuljahresanfang
Am Sonntag, 8.September feierten wir in Krien einen sehr fröhli-
chen Gottesdienst zum Schuljahresanfang mit anschließendem 
Familiensonntag.

Der Herbst schenkt uns immer 
wieder Möglichkeiten in der 
Natur kleine Wunderwerke zu 
entdecken. Spinnennetze mit 
Trautropfen, Nebelschwaden 
über abgeernteten Feldern und 
Wiesen und die Färbung der 
Blätter zeigen uns deutlich an, 
dass das Jahr seinem Ende ent-
gegen geht.
Genießen wir also noch die 
Sonnenstrahlen bei einem Spa-
ziergang und lassen uns verzau-
bern.

Ich wünsche Ihnen gesegnete 
Herbsttage,

Ihre Pastorin F. Reek-Winkler

Friedenskirchengemeinde Krien

Kirche Krien

Friedenskirchengemeinde Krien
Vertretungspastor Rupert Schröder
17391 Krien, Rundstraße 59, krien@pek.de, 015251767208

Büro Ingrid Rabe
Dienstag & Mittwoch, 10:00-12:00 Uhr
17391 Krien, Rundstraße 59,
krien-buero@pek.de, 039723-20365

Gemeindepädagogin Kathrin Schulz
17391 Krien, Rundstraße 59
krien-gempaed@pek.de, 015118749048

Gottesdienste

27. Oktober, 22. Son. n. Trinitatis
9.00 Uhr Wegezin
10.30 Uhr Neuendorf B (Bitte achten: Zeitänderung)
8. November (Freitag) Martinsfest
17:30 Uhr Krien
10. November Drittletzter Son. des Kirchenjahres
10 Uhr Blesewitz
17. November, Vorletzter Sonntag
9.00 Uhr Wegezin
10.30 Uhr Gramzow (Bitte achten: Zeitänderung)
24. November, Ewigkeitssonntag/ Totensonntag
9.00 Uhr Iven
10:30 Uhr Neuendorf B
14:00 Uhr Krien

Klönsnack im Oktober und November

Mittwoch 2.10. um 14.30 Uhr Gramzow Gemeinderaum
Mittwoch 23.10. um 14.30 Uhr Krien Gemeinderaum
Mittwoch 30.10. um 14.30 Uhr Wegezin Dörphus
Mittwoch 13.11 um 14:30 Uhr Gramzow Gemeinderaum
Mittwoch 20.11 um 14:30 Uhr Krien Gemeinderaum
Mittwoch 27.11 um 14:30 Uhr Wegezin Dörphus

Konfirmandenunterricht:
Mittwochs von 18 Uhr bis 19:30 Uhr nach Absprache.

September Stammtisch in Iven
Wir laden herzlich ein zum Ivener Stammtisch am 30.10
ab 18.00 Uhr, im Alten Konsum (letzter Termin für 2024)

Kirchenchor
Wir sind ein Chor, der jeden herzlich willkommen heißt,
der Spaß hat am gemeinschaftlichen Singen,
an freundlichem Miteinander und vielseitiger Chormusik.
Die Freude am Singen ist groß,
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Kirche Online
Es lohnt sich ein Blick auf unsere Homepage www.ev-kirche-
krien.de – dort finden
sie die aktuellen Termine zu allen Veranstaltungen ebenso 
wie Rückblicke und weitere Beiträge.

Die Friedenskirchengemeinde Krien

Pfarrsprengel Spantekow-Boldekow- 
Wusseken

Kirche Spantekow-Boldekow-Wusseken

Gottesdienste für den Monat Oktober 2024

(Änderungen vorbehalten! Bitte beachten Sie die örtlichen Aus-
hänge!)

21. Sonntag nach Trinitatis 20. Oktober
09:00 Uhr in Japenzin, Kirche
10:15 Uhr in Boldekow, Kirche

Zum Redaktionsschluss standen noch keine weiteren Termine fest.
Bitte schauen Sie auf die Gottesdienstpläne in den Schaukästen.

Regelmäßige Veranstaltungen im Pfarr- und Gemein-
dehaus Spantekow

Kirchenchor & Bläserkreis: immer donnerstags in Spantekow 
im Gemeinderaum des Pfarrhauses
(Bläserkreis von 18.15 - 18.45 Uhr, Kir-
chenchor ab 19.15 Uhr)
Neue Sängerinnen und Sänger bzw. Blä-
serinnen und Bläser sind sehr herzlich 
willkommen.
Christenlehre (1. bis 6. Klasse): Termine 
im Oktober: mittwochs, 16.10.24 und 30.10.24
Konfirmandenunterricht (7. und 8. Klasse): Termine im Oktober 
/ November: mittwochs, 09.10.24 und 13.11.24
Anmeldungen und genaue Informationen zu weiteren Terminen 
erhalten Sie telefonisch unter der 039727-20369.
Kirchgeld und Friedhofssachkosten für 2024
Das Kirchgeld und die Friedhofssachkosten können Sie dienstags 
und donnerstags von 9.00 bis 12.00 Uhr im Pfarramt Span-
tekow bar begleichen oder für die jeweiligen Gemeindebereiche 
auf folgende Konten einzahlen:

für den Bereich
Spantekow

für den Bereich
Boldekow-Wusseken

Kirchengemeinde Spantekow,
Deutsche Bank Anklam
IBAN - DE88 1307 0024 0431 
6600 00
BIC - DEUTDEDBROS

Kirchengemeinde Boldekow-
Wusseken,
Sparkasse Vorpommern
IBAN: DE 89 1505 0500 0431 
0009 99
BIC: NOLADE21GRW

Ausblick

Gemeindenachmittage in Spantekow
Der nächste Gemeindenachmittag findet am Dienstag, den 
29.10.24 ab 15 Uhr im Pfarrhaus in Spantekow statt. Wir möchten 
wieder einen schönen Nachmittag mit Kaffee, Kuchen sowie guten 
Texten, Gedichten und Liedern miteinander verbringen. Auch 
wer kein Mitglied der Kirche ist, ist natürlich herzlich willkommen.
Falls Sie weitere Fragen haben oder einen Kuchen backen möch-
ten, melden Sie sich gerne im Pfarramt (Tel.: 039727-20369).

Martinstag in Spantekow
Bereits am Mittwoch, den 06.11.24 wollen wir gemeinsam den 
Martinstag feiern. Um 17 Uhr starten wir mit einem Laternenum-
zug und anschließend gibt es Punsch, Glühwein und Bratwurst 
auf dem Pfarrhof. Die Kinder der Christenlehre haben auch ein 
kleines Anspiel vorbereitet. Wir freuen uns auf einen schönen 
Abend mit Ihnen!

Schon am Vorabend schmücken 
wir die Kirche und den Pfarrhof 
mit bunten Wimpelketten und 
Blumen.
Wie groß war unsere Freude, 
als am Sonntag viele Familien 
kamen um gemeinsam Gottes-
dienst zu feiern.
Die Kinder spielten uns mit le-
bendiger Begeisterung einige 
Szenen aus der biblischen Mose 
Erzählung, mit der wir uns ja 
auch während der Kindersom-
merfreizeit beschäftigt haben.
Kerstin Prust unterstützte uns 
hier, wie auch in den Vorjahren, wieder wunderbar.
Pastor Schröder lud alle kleinen und großen Kinder sowie alle 
Erzieherinnen und Lehrerinnen in einen großen Segenskreis ein.
Während die Kinder gesegnet wurden, sang die Gemeinde ein 
stimmungsvolles Segenslied.
Christiane und Alfred Bilow wurden für die außerordentliche 
Leistung von 20 Jahren ehrenamtlicher Kinderarbeit geehrt Sie 
bekamen einen tosenden Applaus.
Nach der Diaschau mit Bildern der Kinderfreizeit, zog die fröhliche 
Menge zum Pfarrhof. Dort hatten zwei Väter schon Würstchen 
gegrillt und viele fleißige Hände Salate, Kuchen und bunte Snacks 
vorbereitet und die Tische gedeckt.
Für die Kinder gab es Spiel und Spass Aktionen.
Ein „Papprollen Fädelspiel“ und ein „Swingtanz durch die Gasse“, 
an dem sich Alt und Jung beteiligten,beendeten diesen glücklichen 
Nachmittag, an den wir uns noch gerne erinnern.
Wir sagen von Herzen allen Beteiligten ein ganz großes Danke-
schön!!

Kathrin Schulz

Vorschau
Die neue Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung
finden sie unter:
www.amt-anklam-land.de
www.ev-kirche-krien.de

Kirchgeld und Friedhofsgebühr (Achtung: Neue IBAN!!)
Spenden und Kirchgeld bitte auf unser Konto: Ev. Friedens-
kirchengemeinde Krien
IBAN DE53 1309 1054 0004 9043 38 (bitte den Verwendungs-
zweck angeben)
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Erntedank in Dennin
Am Sonntag, den 29. September feierten etwa 50 Gottesdienst-
besucher Erntedank in Dennin. Nach einem tollen Gottesdienst 
mit Chorgesang wurde noch gemeinsam Kaffee getrunken. Es 
war ein schöner Nachmittag!

 

Fotos: Erntedank mit gemeinsamen Kaffeetrinken in Dennin  
(O. Utes)

Rückblick

Wandergottesdienst im September

Am 15. September feierten wir wieder einen Wandergottesdienst. 
Erste Station war die Kirche in Neuenkirchen, dann ging es in 
Drewelow und in der Irmgardkapelle in Stretense weiter. Zum 
Abschluss fanden sich die etwa 25 Gottesdienstbesucher noch 
zu einem gemeinsamen Mittagessen im Pfarrhaus in Spantekow 
ein. Hier ließen wir bei guten Gesprächen sowie leckeren Suppen 
& Kuchen den schönen Vormittag ausklingen.

Drewelow: 15. Jhd., wahrscheinliche ehemals Fachwerkbau, nach 
1720 wieder aufgebaut, erstaunliche Glöcke

Stretense: „Irmgardkapelle“, erbaut 1909  
 Fotos: Stationen des Wandergottesdienstes (H. und L. Schulz)
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Liebe Gemeinde,
ich wünsche Ihnen im Namen al-
ler Kirchenältesten einen geseg-
neten Herbst. Genießen Sie noch 
ein paar goldene Herbsttage!

Laura Schulz

Kontakt:
Evangelisches Pfarramt 
Spantekow
Burgstraße 13
17392 Spantekow
Tel.: 039727/20369
Fax: 039727/20401
E-Mail: spantekow@pek.de

Die nächste Ausgabe erscheint
am 13. November 2024.

Anzeigenteil

Stadt Usedom
Waldbestattung im  

Ruhe Forst/Stadt Usedom
- Urwüchsiger Mischwald -

Ein Ort voller Ruhe und Harmonie
Tel.: 038372/71099 Fax: 76704

0171/2778913
www.ruheforst-stadtusedom.de

Bestattungshaus
Pommersches Land

Inh. Fam. Kelichhaus

Anklam • Peenstraße 54 • Tel.: 03971/25 88 550
Ueckermünde • Ueckerstraße 92 • Tel.: 039771/5 93 69

E-Mail: kelichhaus@bestattungen-uecker-randow.de
Internet: www.bestattungen-uecker-randow.de

F
ot

o:
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om
 -

 e
ak

ar
at

 

Trauer

Verlässliche Hilfe in den schwierigsten Stunden
Unmittelbar nach dem Tod eines Verwandten stürzt auf die Hinter-
bliebenen sehr viel herein. In ihrer Trauer ist die Familie in dieser 
Situation meist überfordert. Umso wichtiger ist jetzt professio-
nelle Hilfe von außen. Der wichtigste Helfer in den folgenden, 
schwierigen Tagen ist der Bestattungsunternehmer. Er ist nicht 
nur für die Beerdigung maßgebend. Darüber hinaus unterstützt 
er beim Schalten von Traueranzeigen, bei der Koordination mit 
Pfarrer und Kirche, er berät bei der Gestaltung der Trauerkarten 

und erledigt auf Wunsch die wichtigsten Behördengänge. Somit 
koordiniert und regelt er wie selbstverständlich viele Dinge.
Zögern Sie nicht lange, im Trauerfall den Bestatter zu Rate ziehen. 
Je früher er sich kümmert und alle notwendigen Schritte einleitet, 
desto eher können Familie und Verwandte sich der wichtigen 
Trauerarbeit, die nun ansteht, voll und ganz widmen. Bestatter 
sind in ausnahmslos allen Fragen zum Trauerfall kompetente 
Berater, auf die man sich hundertprozentig verlassen kann.
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50Hertz lädt zum Infomarkt

Stromleitung zwischen Pasewalk 
und Iven wird erneuert

In den nächsten Jahren wird die 
Stromleitung zwischen Pasewalk 
und Iven ersetzt. Anstelle der in  
die Jahre gekommenen 220-Kilo-
volt-Leitung (gebaut 1962) soll eine 
neue 380-Kilo volt-Leitung errichtet 
werden. Später werden auch die  
Leitungsabschnitte zwischen Iven 
und Güstrow ersetzt.

Das ist nötig, damit der in der  
Region und in der Ostsee erzeugte 
Strom aus Wind- und Solaranlagen 
abtransportiert werden kann. 

Gerne möchten wir mit Ihnen über 
unseren Entwurf zum Leitungsver-
lauf sprechen und Ihre Hinweise und 
Anregungen dazu erfahren. Deshalb 
laden wir recht herzlich ein zu  
einem Infomarkt:

— Volkshaus Friedland, 
 am Donnerstag,  
 7. November 2024,  
 von 18 bis 20 Uhr,  
 Vor dem Walltor 1,  
 17098 Friedland

Weitere Informationen zum Vorhaben und  
eine zoombare Karte finden Sie im Internet unter  
50hertz.com/vorhaben53

Wir  
freuen uns 

auf Sie! 
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Die schwarze Linie zeigt den Verlauf der bestehenden 220-kV-Leitung. Die orange Linie zeigt den geplanten Trassenverlauf für die neue 380-kV-Leitung. 
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Bewerbungen, gerne per Mail, an: LAMAHA GmbH Anklam
Spantekower Landst. 35 · 17389 Anklam · Telefon (03971) 2914-0 · mario.wendler@lamaha-gmbh.de

Voraussetzung: 
• abgeschlossene Berufsausbildung
• Einsatzbereitschaft und Motivation
• Spaß am Reparieren
• selbstständiges Arbeiten

Wir bieten: 
• unbefristeten Arbeitsvertrag
• entsprechende Vergütung
• kleines Werkstattteam
• personelle Weiterbildung
• technische Schulungen

Wir suchen für unsere
Nutzfahrzeugwerkstatt in Anklam

Kfz-/Bau-/Landmaschinen- 
Mechatroniker (m/w/d)

Kfz-Elektriker/Diagnose-Spezialist (m/w/d)

Foto: djd/SHK/Standret

JOBS IN IHRER  
REGION

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Weitere  
Stellen  

finden Sie 
 online

Läuft  
bei mir!

Jetzt Online-Anzeige buchen:

Manuela Köpp

 039931 579-47
 m.koepp@wittich-sietow.de

www.wittich-sietow.de |  @lw_sietow

    Der neue Ausbildungs- 
    ratgeber 2025 ist in Druck!  
Chance verpasst? Keine Sorge, 

buchen Sie jederzeit ihren Eintrag auf 
www.ausbildungsratgeber-online.de!

AUSBILDUNGS
RATGEBER

Karriere im Handwerk: Zukunft nachhaltig anpacken
Die Aus- und  
Weiterbildung im  
SHK-Handwerk bietet 
vielfältige Chancen

(djd). Wenn es um die Berufs-
wahl geht, stellen viele junge 

Menschen hohe Ansprüche: Ab-
wechslungsreich und zukunfts-
sicher soll die berufliche Tätigkeit 
sein, eine wichtige Rolle in der 
Gesellschaft spielen und einfach 
mehr sein als nur ein Job. Eine 
Karriere in der SHK-Branche 
kommt diesen Vorstellungen 

entgegen. Neben technischen 
Berufsbildern sind hier auch Mit-
arbeitende mit kaufmännischem 
Hintergrund in der Beratung und 
im Verkauf gefragt. Es gibt also 
sehr gute Chancen für verschie-
denste Talente und Neigungen.

Einstieg mit hohem 
Ausbildungsniveau

Mit dem dualen Bildungssystem 
in Deutschland, um das uns vie-
le andere Nationen beneiden, 
ist ein hohes Ausbildungsniveau 
gesichert. Durch die Kombinati-
on aus theoretischer Ausbildung 
in Berufsschulen und praktischer 
Einweisung in den Betrieben 
erwerben die Auszubildenden 
fundiertes Wissen und prakti-
sche Fertigkeiten, die sie direkt 
im Arbeitsalltag anwenden kön-
nen. Sehr gute Einstiegs- und 
Aufstiegschancen bieten zum 
Beispiel Unternehmen, die sich 
in Deutschland und Österreich 
als "Die Bad- und Heizungsge-
stalter" zusammengeschlossen 
haben. Die teilnehmenden Fir-
men verpflichten sich zu hohen 
Qualitätsstandards - nicht nur 
gegenüber ihren Kunden, son-
dern auch in der Ausbildung 
und im Umgang mit ihren Mit-
arbeitern. Unter www.die-bad-
gestalter.de/jobs veröffentlichen 
die Unternehmen gemeinsam 
viele Infos zur Karriere im SHK-
Handwerk sowie aktuelle Ausbil-
dungs- und Jobangebote etwa 
für SHK-Anlagenmechaniker, 
kaufmännische Berufe, Fliesen-
leger oder Elektriker.

Anlagenmechaniker: 
Helden der  
Energiewende

An vorderster Front für die Ener-
giewende im Gebäudebereich 
sind SHK-Anlagenmechaniker 
unterwegs. Die Neuinstallati-
on, der Tausch alter Heiztech-
nik und die optimale Wartung 
der Anlagen sind bedeutende 
Bausteine für die Umstellung 
von Bauwerken auf erneuer-
bare Energien. Hinzu kommen 
die Herausforderungen der Kli-
ma- und Lüftungstechnik, die 
in hochgedämmten, luftdichten 
Bauten immer wichtiger werden. 
Mit jedem Projekt, das die Ener-
gieeffizienz steigert und fossile 
Energieträger ablöst, macht der 
Anlagenmechaniker die Welt ein 
Stück besser und nachhaltiger.

Sanitär und Bad:  
Lebensqualität für alle

Experten für Badplanung und 
-gestaltung helfen ihren Kunden 
dabei, persönliche Wohlfühl-
Oasen mit innovativem Komfort 
und ansprechender Ästhetik 
einzurichten. Sie sorgen zu-
dem dafür, dass das neue Bad 
sorgsam mit der Ressource 
Trinkwasser umgeht und dass 
die Qualität unseres wichtigs-
ten Lebensmittels sicher ist. Zur 
Umsetzung eines neuen Bade-
zimmers sind neben SHK-Anla-
genmechanikern auch Fliesen-
leger und Elektriker erforderlich, 
um den Kunden eine optimale 
Lebensqualität zu bieten.
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Schätze aus der Rioja  
zum halben Preis

29,99€*
64,65€

Gratisversand gilt beim Vinos-Erstkauf, ansonsten kommen 2,99  € Versand je Bestellung hinzu. Angebot enthält 6 Rot-
weine aus Spanien à 0,75l/Fl. und 2 Gläser von Schott Zwiesel. Sollte ein Wein ausverkauft sein, wird automatisch der  
Folgejahrgang oder ein mind. gleich-/höherwertiger Wein beigefügt. Aktueller Paketinhalt unter vinos.de/kauftipp. 
Angebot ist gültig, solange der Vorrat reicht. Es gelten unsere AGB. Grundpreis pro Liter: 6,66  €. Preise verstehen sich 
inkl. MwSt. Wein & Vinos GmbH, Hardenbergstr. 9a, 10623 Berlin, info@vinos.de. Vorteilsnummer: 39164

ZUM  
PAKET

VERSANDKOSTENFREI*BESTELLEN: vinos.de/kauftipp

*

Bester Fachhändler
Spanien 2024

Schnelle Lieferung mit DHL
in 1-2 Werktagen

Top-Bewertungen
4,9/5 Sterne bei Trustpilot

Parker

ZWEIGLÄSERINKLUSIVE
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Wir halten ständig für Sie bereit:
• halbwüchsige und schlachtreife Enten und Gänse 

• Broiler Weiß, Junghennen in verschiedenen Farben
• Stockenten, Perlhühner, Hähne, Wachteln,  

Zwerghühner und Futtermittel
Alle Preise auf Anfrage!

Verkauf von küchenfertigen Broilern 8 €/kg (auch zerlegt),  
Enten 14 €/kg, Gänse 16 €/kg, 

Suppenhühner, Perlhühner, Kaninchen
Öffnungszeiten ganzjährig: Montag – Freitag 8.00 – 17.00 Uhr,  
Samstag 8.00 – 12.00 Uhr oder nach telefonischer Absprache 

Aktuelle Tourenpläne unter www.gefluegelhof-jarmen.de

Groß-Toitin 23 · 17126 JarmenGroß-Toitin 23 · 17126 Jarmen
Tel.: 01 73 / 5 90 14 98Tel.: 01 73 / 5 90 14 98

IN SACHEN WERBUNG
BERATE ICH SIE GERN.
JÖRG TEIDGE

Telefon  0171 971 57-33
E-Mail  j.teidge@wittich-sietow.de

LINUS WITTICH Medien KG
Röbeler Straße 9
17209 Sietow

www.wittich-sietow.de
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www.ferienpark-lenz.de
Plauer Seeblick 43 | 17213 Malchow

Tel. 0152 08529030 | urlaub@ferienpark-lenz.de

URLAUBfür die ganze Familie

Willkommen in Ihrem Urlaub vom Alltag
•	 im	Herzen	der	Mecklenburgischen	Seenplatte
•	 traumhafte	Ferienhäuser	für	2	bis	12	Personen
•	 alle	Unterkünfte	sind	hochwertig	gestaltet	und	ausgestattet
•	 weitläufiger	Strand	und	Spielplatz	für	die	Kleinen
•	 Shop	mit	Brötchenservice

FERIENPARK LENZ
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Neubrandenburger Möbelspedition

Der Spezialist für Seniorenumzüge 
Full-Service-Umzug und Rundum-Sorglospaket

www.umzug-2000.de

Qualitätsumzüge zum besten Preis

weitere Leistungen:
  Entrümpelung 
  Wohnungsaufl ösung
  Küchen- & Möbelmontagen
  Tresor- & Klaviertransporte
  Bereitstellung von Lagerfl ächen
  bundesweit & international

und vieles mehr…

Friedrich-Engels-Ring 1

17033 Neubrandenburg

Tel. 0395 4 22 99 99

… für endlich 
angekommen sein!

So bunt wie das Leben
(djd). Gelb erinnert an wärmen-
de Sonnenstrahlen, Grün steht 
für die Natur, Blau entspannt, 
Rot aktiviert und macht munter: 
Jedem Farbton wird eine an-
dere Wirkung zugeschrieben. 
Dieses Wissen kann man sich 
zunutze machen, um den ei-
genen vier Wänden einen in-
dividuellen Charakter zu verlei-
hen. Bei der Suche nach dem 
persönlichen Favoriten aus 
Hunderten unterschiedlicher 
Farbtöne werden Selberma-

cher beispielsweise in örtli-
chen Bau- oder Fachmärkten 
mit einem Schöner Wohnen-
Farbtonstudio fündig. Mit kos-
tenlosen Farbkarten findet 
man hier Inspirationen, kann 
vergleichen und vor Ort ex-
akt den Lieblingston mischen 
lassen - für innen, für außen, 
als Dispersionsfarbe oder als 
Lack. Vorteil: Auf diese Weise 
trifft die Mischung genau den 
gewünschten Farbton, auch 
ein Nachbestellen ist möglich.

Mut zur Farbe: Mit kräftigen Rot- und Orangetönen an der Wand 
erhält der Raum einen fröhlichen und aktivierenden Charakter. 
 Foto: djd/SCHÖNER WOHNEN-Kollektion
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